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(2) Zu den Mehrkosten gemäß Abs. 1 gehören nicht 
Differenzbeträge für

a) zu neuen Industriepreisen bezogene Materialien, 
die unbearbeitet zu neuen Industriepreisen wei
terveräußert werden,

b) aktivierungspflichtige Anlagegegenstände. Enspre- 
ehendes gilt für aktivierungspflichtige Eigenlei
stungen einschließlich Generalreparaturen,

c) Materialien, bei denen Preisausgleiche nach der 
Preisausgleichs-Anordnung vom 15. Dezember 1966 
— Handwerker — (GBl. II S. 1109) vorgenommen 
werden.

(3) Soweit* private Handwerker und Inhaber von 
Kleinindustriebetrieben für das Jahr 1966 Steuerermä
ßigung wegen Mehrkosten im Zusammenhang mit 
Preisneuregelungen der 1. und 2. Etappe der Industrie
preisreform erhalten, kann die für das Jahr 1966 ge
währte Steuerermäßigung in gleicher Höhe bei der 
Berechnung der Steuerermäßigung für das Jahr 1967 
berücksichtigt werden. Das gilt sinngemäß auch für 
Steuerermäßigung, die im Zusammenhang mit der 
Preisanordnung Nr. 1843/14 vom 20. Juni 1966 — In
kraftsetzung von Preisanordnungen — (Sonderdruck 
Nr. 544 des Gesetzblattes) gewährt wurden.

(4) Private Handwerker, die gemäß § 10 Ziff. 2 des 
Gesetzes vom 16. März 1966 über die Besteuerung der 
Handwerker (GBl. I S. 71) die Handwerksteuer pauschal 
entrichten und nicht zur Gewinnermittlung verpflichtet 
sind, erhalten die im Jahre 1967 entstehenden Mehr
kosten gemäß Abs. 1 in voller Höhe in Form von 
Steuerermäßigung ausgeglichen.

§ 4
Nettoeinkommen

(1) Nettoeinkommen im Sinne von § 3 ist bei
— privaten Handwerkern der steuerpflichtige Gewinn, 

vermindert um die Gewinnsteuer. Andere Einkünfte 
der Handwerker im Sinne von § 14 des Gesetzes 
über die Besteuerung der Handwerker sind, ver
mindert um die darauf zu entrichtende Einkom
mensteuer, Teil des Nettoeinkommens;

— Inhabern von Kleinindustriebetrieben das steuer
pflichtige Einkommen, vermindert um die sich dar
auf ergebende Einkommensteuer.

(2) Nettoeinkommensminderung ist der Differenzbe
trag zwischen dem erzielten Nettoeinkommen für das 
Jahr 1967 und dem Nettoeinkommen, das sich bei Be
rechnung zu Preisen nach dem Stand vom 31. Dezem
ber 1966 ergibt.

(3) Für die Berechnung der Nettoeinkommensminde
rung sind Lohneinkünfte, steuerbegünstigte Einkünfte 
im Zusammenhang mit Erfindungen und alle steuer
freien Einkünfte außer Ansatz zu lassen. Bei der Fest
stellung des Steuersatzes zur Ermittlung der Einkom
mensteuer gemäß Abs. 1 sind Lohneinkünfte mit zu be
rücksichtigen.

§ 5
Nachweis der Mehrkosten

Die im Jähe 1967 im Zusammenhang mit den Preis
regelungen der 3. Etappe der Industriepreisreform ent
stehenden Mehrkosten sind von den privaten Hand
werkern bzw. Inhabern von Kleinindustriebetrieben 
in einfacher Form nachzuweisen. Die Leiter der Ab

teilungen Finanzen der Räte der Bezirke und Kreise 
können zur Vereinfachung des erforderlichen Nachwei
ses auf Vorschlag der Handwerksorganisationen arbeits" 
ersparende Nachweisformen, wie Anwendung von Koef
fizienten, Pauschalbeträgen u. a., festlegen.

§ 6
Verfahren der Gewährung von Steuerermäßigung

(1) Private Handwerker und Inhaber von Kleinindu
striebetrieben haben die Steuerermäßigung zu bean
tragen und selbst zu berechnen. Die Räte der Kreise, 
Abteilung Finanzen, haben diesen Bürgern hierzu Un
terstützung zu geben. Der Antrag auf Steuerermäßigung 
ist spätestens zum Termin für die Abgabe der Jahres
steuererklärung 1967 beim Rat des Kreises, Abteilung 
Finanzen, einzureichen.

(2) Die selbst berechnete Steuerermäßigung ist von 
den nach der Steuererklärung abzuführenden Steuern 
zu kürzen.

(3) Die Steuerermäßigung ist in den Steuer- bzw. Ab
rechnungsbescheid aufzunehmen.

(4) Der Leiter der Abteilung Finanzen des Rates des 
Kreises kann auf Antrag eine Kürzung der monatlichen 
bzw. vierteljährlichen Steuerabschlagzahlungen geneh
migen.

(5) Ubersteigt die zu gewährende Steuerermäßigung 
die für das Jahr 1967 zu entrichtenden Steuern, wird 
der übersteigende Betrag vom Rat des Kreises, Abtei
lung Finanzen, erstattet.

(6) Beziehen private Handwerker bzw. Inhaber von 
Kleinindustriebetrieben außer dem Gewinn aus Hand
werksbetrieb bzw. Kleinindustriebetrieb noch weitere 
Einkünfte, die um Mehrkosten durch Preisneuregelun
gen der Industriepreisreform vermindert sind, erfolgt 
der Ausgleich der Nettoeinkommensminderung im Zu
sammenhang mit den weiteren Einkünften nach der 
Anordnung Nr. 3 vom 2. Dezember 1964 über steuer
liche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Indu
striepreisreform (GBl. II S. 998).

III.

Bestimmungen für private Handwerker und Inhaber 
von Kleinindustriebetrieben, für deren hcrgestelltc Er
zeugnisse bzw. Leistungen n e u e  Industriepreise gelten

§ 7
Kostenbestandteil für Abschreibungserhöhung, 

Forschung und Entwicklung sowie VVB-Umlage

Die bei der Bildung der neuen Industriepreise be
rücksichtigten Kostenbestandteile für Erhöhung der 
Abschreibungen, Forschung und Entwicklung sowie 
VVB-Umlage, die von den Betrieben mit den Erlösen 
vereinnahmt werden, gehen in den Gewinn der Be
triebe ein. Eine Separierung dieser Beträge auf Son
derkonten sowie eine Zweckbindung der Mittel erfolgt 
nicht.

§ 8
Gewinnausgleich durch Zuführung

(1) Vermindert sich der Gewinn für das Jahr 1967 
durch das Wirken der neuen Industriepreise bei den 
Betrieben, für deren hergestellte Erzeugnisse bzw. Lei
stungen neue Industriepreise gelten, wird die Gewinn-


